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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

Liebe Merdingerinnen und Merdinger,

seit vergangenen Montag gilt in Baden-Württemberg die Verpflichtung einen 
Mund-Nasenschutz in Geschäften und im Öffentlichen Nahverkehr zu tragen. Vieles 
deutet darauf hin, dass Infizierte das Virus bereits mehrere Tage vor den ersten Krank-
heitsanzeichen an andere weitergeben können. Durch die Maskenpflicht sollen in 
erster Linie Andere vor einer Ansteckung geschützt werden. Eine Alltagsmaske kann 
besonders in Situationen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, wie 
z.B. beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmittel die Verbreitung des Virus re-
duzieren und somit unsere Mitmenschen schützen. Dies entbindet nicht von der Ein-
haltung der Abstandsregeln und den Kontaktbeschränkungen. 

Es muss sich dabei ausdrücklich nicht um eine FFP2 oder OP Maske handeln. Die-
se werden im medizinischen Bereich dringend benötigt. Daher sollte man im Alltag 
ausschließlich die sogenannten „Community-Masken“ tragen und die medizinischen 
Schutzmasken den Mitarbeitern im Gesundheitssektor überlassen. Die Vorgaben der 
Coronaverordnung zum Mund-Nasen-Schutz kann bereits durch das umbinden ei-
nes Schales erfüllt werden.

Ab kommenden Montag wird ein Verstoß gegen die „Maskenpflicht“ mit einer Geld-
buße von 15 – 30 € bestraft.

Zudem haben seit diesem Montag alle Eltern von Kindern bis zur 7. Klasse innerhalb 
der bisherigen Betreuungszeiten, in denen beide am Arbeitsplatz präsent sein müs-
sen, Anspruch auf Notfallbetreuung. In unserem Kindergarten, der Kleinkindbetreu-
ung und in der Hermann-Brommer-Schule wurden entsprechende Gruppen einge-
richtet. Aufgrund der Raumgrößen und der Abstandsregelungen können nicht alle 
betreut werden. Übersteigen die Anmeldungen die Platzzahl, so werden Eltern in 
sicherheitsrelevanten Berufen bevorzugt.

Bleiben Sie gesund

Ihre Gemeindeverwaltung

Aktuelle Corona-Informationen
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
02.05.
Apotheke am Rathaus
Hinter den Eichen 6, 79276 Reute
Tel. 07641 – 91 29 12

03.05.
Bären-Apotheke
Hauptstraße 39, 79232 March 
(Buchheim)
Tel. 07665 – 22 52

Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Notfallpraxis für Erwachsene
Medizinische Universitätsklinik
Hugstetterstraße 55 116117 

Notfallpraxis für Kinder 
St. Josefskrankenhaus, 
Sautierstraße 1 0180 6076111

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 07667 9430810

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Termine außerhalb der Öff nungszeiten nach 
Vereinbarung.

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Lena Würger 9958410
Sprechzeiten: Montag, 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 10.00 – 11.00 Uhr

Telefax  9094-29

Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912

Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift
Leitung: Frau Buhl 9964080

„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Gertrud Reichert:  07668-250 
und Ursula Petermann:  07668-1021

Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27

Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: P. Gebert / R. Holzer
Dorfhelferin über 
Bürgermeisteramt Ihringen
Fr. Gündel/Fr. Ortolf  7108-14

Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Renate Brender  07667 904899
Sprechzeiten im Rathaus Merdingen:
Jeden 4. Mittwoch im Monat von 10 - 12 Uhr
(nur mit telefonischer Voranmeldung)

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

WICHTIGE RUFNUMMERN
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 
Wirksamkeit der 14. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Breisach –  
Ihringen – Merdingen für den Teilbereich „Östliche Erweiterung des Gewerbegebiets Rieche und By“ im Stadtteil  
„Niederrimsingen“ der Stadt Breisach am Rhein 
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die vom Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Breisach 
– Ihringen – Merdingen am 03.12.2019 in öffentlicher Sitzung beschlossene 14. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans mit Ent-
scheidung vom 26.03.2020 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. 

Der Planbereich liegt östlich des bestehenden Industriegebiets im Breisacher Stadtteil Niederrimsingen und wird im Norden und Osten durch 
landwirtschaftliche Flächen, im Süden durch die Industriestraße mit weiterführendem landwirtschaftlichem Weg und im Westen durch ge-
werblich / industriell genutzte Flächen begrenzt.  

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Die Änderung des Flächennutzungsplans 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
Die Flächennutzungsplanänderung mit den 
damit verbundenen Dokumenten kann in den 
Rathäusern 
  
Stadt Breisach am Rhein, Rathaus, Münster-
platz 1, Bauamt, Zimmer 302 
Gemeinde Ihringen, Rathaus, Bachenstr. 42, 
Bauamt, Zimmer 301 
Bürgerbüro der Gemeinde Merdingen, Lang-
gasse 14, 79291 Merdingen 
  
während der üblichen Dienststunden einge-
sehen werden. Jedermann kann die Flächen-
nutzungsplanänderung einsehen und über 
ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 
5 BauGB). 
  
Auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich wer-
den demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 

und des Flächennutzungsplans, und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Flächennutzungspläne, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung des Flächennutzungsplans verletzt 

worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 

Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW 
jedermann diese Verletzung geltend machen.  
Stadt Breisach am Rhein, den 24.04.2020 
  
Oliver Rein 
Vorsitzender der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft  
Breisach – Ihringen – Merdingen 
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Wasser- und Abwasser- 
abschlagszahlung 

Wir weisen darauf hin, dass die 
2. Abschlagszahlung 2020  
für die Wasser- und Abwassergebühren am 
30.04.2020 
zur Zahlung fällig wird. 
Bitte überweisen Sie die Abschläge rechtzei-
tig auf eines unserer Gemeindekonten, um 
unnötige Nebenforderungen wie Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermei-
den. 
Auf dem Überweisungsträger sind der Zah-
lungspflichtige und das Buchungszeichen 
5.8888....... anzugeben.  
Falls Sie der Gemeindekasse ein SEPA-Ba-
sislastschriftmandat erteilt haben, werden 
die fälligen Beträge von Ihrem Konto abge-
bucht. Wir bitten um Beachtung. 
Bürgermeisteramt Merdingen 
- Gemeindekasse -  Tel: 07668 / 90 94 - 13 
 
 

AKTUELLES

Gemeindeverwaltung bietet 
Terminvereinbarung an 
Die Gemeindeverwaltung steht seit 
dem 27.04.2020 nach Terminvereinba-
rung für Ihre regulären Angelegenhei-
ten zur Verfügung.  
Um Abstände und Hygieneregeln einhal-
ten zu können, vereinbaren Sie rechtzeitig 
vorher telefonisch oder per e-Mail einen 
Termin mit dem/der zuständigen Mitar-
beiter*in. Bei dem Termin ist ein Mund-
schutz zu tragen. Ohne vorherige Anmel-
dung ist keine Vorsprache möglich! 
 

 
 
Kriminalität im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus 
 Rat der Polizei: Bleiben Sie achtsam 
und auch misstrauisch 
Die ernste Lage im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie nutzen auch Kriminelle 
für ihre Machenschaften. Sie geben sich als 
Covid-19-Tester, Spendensammler oder in-
fizierte Verwandte aus, um Menschen um 
Geld und Wertsachen zu betrügen. Das Po-
lizeipräsidium Freiburg rät: 
Bleiben Sie achtsam und misstrauisch. 
Geben Sie aufeinander acht.  

Während beispielsweise die Tatgelegenhei-
ten für Wohnungseinbrüche und Taschen-
diebstähle im Laufe der Corona-Pandemie 
weniger werden, erfreuen sich andere Kri-
minalitätsformen bei den skrupellosen Tä-
tern großer Beliebtheit. Betrug am Telefon, 
im Internet und an der Haustür sind weiter-
hin hoch im Kurs. Die Täter bringen altbe-
kannte Maschen aktuell in Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus und nutzen die Unsi-
cherheit und Angst der Bevölkerung für ihre 
Zwecke schamlos aus. 

 Falsche Anrufer - unseriöse Anbieter - 
gefährliche Haustürgeschäfte 
Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg 
versuchten in den letzten Tagen -zum Glück 
erfolglos- betrügerische Anrufer der Arbeits-
agentur bzw. des DRK, unbedarfte Bürger 
aufs Kreuz zu legen. Bauernfänger hatten 
versucht, persönlichen Daten „abzufischen“ 
bzw. finanzielle und persönliche Details in 
Erfahrung zu bringen. Eine Frau orderte ge-
gen Vorkasse bei einem unseriösen Anbieter 
im Internet Schutzmasken, die nie geliefert 
wurden. Deshalb der Rat von Kriminalrat 
Achim Hummel vom Präventionsreferat des 
Polizeipräsidiums Freiburg: 

Bleiben Sie achtsam und auch sehr misstrau-
isch. Sowohl an der Haustür, im Internet und 
am Telefon. 

Tipps erhalten Sie unter 
www.polizei-beratung.de 

Rufen Sie uns an, wenn Sie einen verdächti-
gen Anruf erhalten haben: 110 
 

Fahrplanänderung 
Zum 04. Mai wird wieder auf den regu-
lären Fahrplan gewechselt allerdings 
mit früherem Betriebsschluss. 
Samstags und Sonntag bleiben die mo-
mentanen Fahrpläne gültig. 
Schulbusse fahren ab diesem Datum wie 
gewohnt. 
Ihr Tuniberg Express 
 

 
  
 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Die nächsten Termine: 
  
Montag, 04.05.2020 
Restmüll 
  
Dienstag, 05.05.2020 
Gelber Sack 
 

RAZ Breisgau und RAZ Hoch-
schwarzwald sowie die meis-
ten der Recyclinghöfe im 
Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald ab Montag, 
27. April wieder geöffnet 
Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald (ALB) wird das RAZ 
Breisgau und RAZ Hochschwarzwald und 
die meisten der Recyclinghöfe ab Montag, 
27. April wieder öffnen. Die Öffnungszei-
ten entsprechen überwiegend denen vor 
der Schließung der Einrichtungen. Die Öff-
nungszeiten und die aktuellen Informatio-
nen der Entsorgungseinrichtungen sind auf 
der Website der Abfallwirtschaft
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 
oder in der App der ALB zu finden.  

Es sind einige Hinweise von allen Anliefern-
den zu beachten. Die Anlieferungen sind auf 
das notwendige Minimum zu beschränken 
und die Anlieferung darf maximal mit zwei 
Personen erfolgen. Die Fahrzeuge dürfen 
ausschließlich zum Abladen verlassen wer-
den. Die Mitarbeiter vor Ort können beim 
Abladen nicht mithelfen. Die Anzahl der 
gleichzeitig zugelassen Personen ist je nach 
Größe des Geländes begrenzt. Aus logisti-
schen Gründen können nur haushaltsüb-
liche Mengen angenommen werden. Die 
Abstandsregel von 1,50 m zu anderen Per-
sonen sowie die Hygieneregeln sind unbe-
dingt einzuhalten.  

Außerdem werden die Bürgerinnen und 
Bürger dringend gebeten, einen Mund-
schutz zu tragen. 

Aufgrund der vorherigen langen Schließzeit 
wird mit einem starken Ansturm gerech-
net und es wird aller Voraussicht nach zu 
entsprechenden Wartezeiten kommen. Die 
Bürgerinnen und Bürger werden daher um 
Geduld und Rücksichtnahme gebeten.  
 
 

Fundbüro  

Verloren: 
-  eine Spalt-Axt beim Tankgraben. 

Entwendet! 
Unbekannte haben mehrfach auf dem 
Friedhof Grabschmuck sowie Grabbepflan-
zung entwendet. 
 
Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, 
werden gebeten, sich bei der Gemeindever-
waltung zu melden.Tel. 07668/9094-0 
 



6 | DONNERSTAG, 30. APRIL 2020    Mitteilungsblatt der Gemeinde MERDINGEN

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag  
06.05. 
Manfred Herrgen, Rittgasse 5 A 
85. Geburtstag 
 
 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Gottesdienste: Einen Monat schon beten wir 
daheim, denken wir in dieser Form an Gott 
und die Welt und wissen uns im Gebet ver-
bunden.  Unsere Hoffnung ist, dass wir in den 
Kirchen bald wieder mit Gottesdiensten oder 
Andachten in kleinster öffentlicher Form be-
ginnen können. Wir werden dies in geeig-
neter Weise bekannt geben, in den Gemein-
deblättern, dem Pfarrblatt und auf unserer 
Homepage: www.se-st.stephan-breisach.de  
Bis dahin läuten weiterhin sonntags um 10.00 
Uhr und werktags um 19.00 Uhr die Glocken 
unserer Kirchen in den Orten der Seelsorge-
einheit zum gemeinsamen Gebet zuhause. 

Pfarrbüros: Die Pfarrbüros sind derzeit für 
den Publikumsverkehr geschlossen. 
Dienstag-Freitag zwischen 10 Uhr und 11.45 
Uhr erreichen Sie uns per Telefon und Mail 
Breisach: Tel. 07887/203, 
info@st-stephan-breisach.de 
Merdingen: Tel. 07668/241, pfarrbuero.mer-
dingen@se-breisach-merdingen.de 
Homepage: se-breisach-merdingen.de 
Kommen Sie bitte NICHT persönlich vorbei! 

  
Gebet für diese Zeit 

von Werner Bauer   
Jesus 

in des Vaters Hände 
legtest du deinen Geist 

in unsere Hände 
legst du dich ganz 

dein Leben 
deine Gottheit 

deine Menschlichkeit 
Unsere offenen Hände 

sehnen sich 
nach Berührungen 

sehnen sich nach dir 
Fülle unsere Hände 

unsere Herzen 
unsere Seelen 

mit deiner Liebe 
Amen 

Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Wochenspruch: 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Mei-
ne Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe 
ihnen das ewige Leben. 
(Johannes 10,11a 27-28a) 
  
Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
dienstags – freitags von 8.30 h – 12.30 h 
Tel. 07668 / 221 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Kasualvertretung während der Vakanzzeit: 
Pfr. i.R. Gerhard Jost, Heitersheim, 
Tel. 07634 / 69 43 233 
  
  
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde! 
HOFFNUNG ist immer. Wenn wir Hoffnung 
wagen. Dann ist Hoffnung immer. Und wir 
können Hoffnung wagen. Und auf Hoffnung 
vertrauen. Unter allen Umständen. Immer 
gibt es Hoffnung, weil Gott größer ist als al-
les Geschehen, auch das Geschehen des To-
des. Diese Macht Gottes lässt uns leben. Und 
Leben heißt Hoffen. Hoffen darauf, dass uns 
alle Dinge zum Besten dienen können. Um 
diesen Glauben bitten wir Gott. Und um den 
Mut zur Hoffnung. (Autor unbekannt) 
  
Gott behüte Sie, 
Ihr Gemeindediakon Florian Böcher 
  
  
Pfarrbüro-Infos: 
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken 
für Ihre Wertschätzung! - für die zahlrei-
chen Grüße und guten Wünsche, die uns 
über die Ostertage im Pfarramt erreicht ha-
ben, sowohl schriftlich als auch telefonisch.  
Auch für eingegangene Spenden über ins-
gesamt 80 € für die Kirchengemeinde ein 
herzliches Dankeschön. 
  
Das Pfarrbüro ist für Publikumsverkehr 
geschlossen. Wir bitten Sie, Ihre Anliegen 
per Telefon (07668-221) oder Mail (ihrin-
gen@kbz.ekiba.de) mitzuteilen. 
  
Auf unserer Homepage www.kirche-ihrin-
gen.de finden Sie Informationen zu aktuel-
len Themen, auch zur Situation unseres Kin-
dergartens „Hinterhöf“. 
  
Ein Angebot aus dem Besuchsdienstteam: 
Frau Ilona Werner aus dem Besuchsdienst-
kreis ist gerne von Montag-Freitag von 13 h 
– 14 h für Sie telefonisch erreichbar. Sie freut 
sich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Sie erreichen sie unter Tel. 07668 638. 
  
Auch  Diakon Florian Böcher ist für Sie 
erreichbar, wenn Sie ein persönliches oder 
vertrauliches Anliegen haben. Sie erreichen 
ihn unter Tel. 0151 56279121.  
  
Herzliche Segensgrüße 
Vera Jakob, Sekretariat 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Der VdK-Ortsverband  
Merdingen informiert: 
 Nachbarschaftshilfe in Zeiten von  
Corona 
Nachbarschaftshilfe ist in Zeiten von Corona 
in aller Munde. Auch Mitglieder des Sozial-
verbands VdK sowie VdK-Orts- und Kreisver-
bände engagieren sich in entsprechenden 
Initiativen oder entwickeln eigene Initiati-
ven und bieten ihre Hilfe an. Konkret geht es 
darum, Menschen in häuslicher Quarantäne 
oder Ältere und chronisch Kranke, die zu 
den Covid-19-Risikogruppen zählen und 
ebenfalls nicht raus sollen, zu unterstützen. 
Ob Einkaufen, Hund Gassi führen aber auch 
das Nähen von Masken – gemeinsam gilt es 
zu helfen, um dem Coronavirus zu trotzen 
und für Mitmenschlichkeit zu sorgen.  

Wer ebenfalls helfen und ein ermutigendes 
Zeichen setzen will, kann beispielsweise un-
ter www.vdk.de/bawue/ (Rubrik Aktuelles/
Presse/„Solidarität jetzt ganz groß ge-
schrieben!“) einen Flyer samt wichtiger 
Tipps herunterladen. Darin kann man sein 
individuelles Hilfsangebot notieren und 
hilfsbedürftigen Nachbarn oder anderen 
bekannten Menschen aus den Covid-19-Ri-
sikogruppen anzeigen. Denn: „Schon kleine 
Dinge können viel bewirken!“, brachte es 
kürzlich der stellvertretende VdK-Landes-
vorsitzende Werner Raab auf den Punkt. 
 

 Gesetzliche Unfallversicherung und 
Homeoffice  
Um Corona-Infektionen einzudämmen, wird 
vermehrt im sogenannten Homeoffice gear-
beitet. Auch dort kann ein Unfall unter den 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
fallen, wie kürzlich die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung gegenüber den Medien 
betonte. Allerdings gebe es bei Unfällen im 
Homeoffice schwierigere Abgrenzungsfälle. 
Maßgeblich für die Frage, ob der gesetzliche 
Versicherungsschutz greife oder nicht, sei 
nicht unbedingt der Ort der Tätigkeit, sprich 
das Homeoffice zuhause, sondern die Frage, 
ob die Tätigkeit im engen Zusammenhang 
mit den beruflichen Aufgaben steht. So sei 
beispielsweise der Sturz über ein PC-Kabel 
versichert. Dagegen werde der Gang zur 
Toilette oder in die Küche, während der Ho-
meoffice-Pause, dem privaten Bereich zuge-
ordnet.  
Der Sozialverband VdK gewährt seinen Mit-
gliedern professionellen Sozialrechtsschutz 
– auch bei Streitfällen im Bereich Gesetzli-
che Unfallversicherung. Zur Thematik „Ar-
beitsunfall“ gibt es zudem ein VdK-Webinar 
am 16. Juni 2020 (11 bis 12 Uhr), das VdK-So-
zialrechtsreferent Ronny Hübsch abhält. 
Interessierte können sich kostenlos unter 
www.sbvdirekt.net/webinare anmelden. 
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Die Polizei Baden-Württemberg sucht  
Nachwuchs -  
„Informiere Dich bei Deinem Einstellungsberater“ 

Kein Tag ist wie der andere, jeder Fall ist neu.
 
Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei der Polizei sind 
sehr gut. 

Die Polizei Baden-Württemberg wird in den Jahren 2020 und 2021 
insgesamt 3000 Ausbildungsplätze im mittleren und gehobenen 
Dienst vergeben. Die Einstellungszahlen bleiben auch weiterhin 
auf hohem Niveau. 

Der Umgang mit Menschen, die Anwendung moderner Technik 
und nicht zuletzt die Sicherheit eines spannenden Arbeitsplatzes 
– beraten, ermitteln, schützen, ein vielfältiges und anspruchsvolles 
Aufgabenspektrum! 

Anlässlich der nationalen und internationalen Bestrebungen zur 
Eingrenzung einer weiteren Corona-Ausbreitung, wird das Poli-
zeipräsidium Freiburg interne sowie externe Veranstaltungen bis 
auf Weiteres nicht durchführen! 

Die Einstellungsberater des PP Freiburg stehen den Berufsinteres-
sentinnen und -interessenten jedoch mit einer telefonischen Bera-
tung gerne zur Verfügung! 

Bitte melde Dich bei Deinem Einstellungsberater! 

Erreichbarkeit:

Silvia Awenius, Einstellungsberaterin für Freiburg und Landkreis 
BHS sowie Emmendingen, Tel. 0761 882-1760
 
Oliver Gleichauf, Einstellungsberater für Freiburg und Landkreis 
BHS sowie Emmendingen, Tel. 0761 882-1761 

Email: freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de
Internet: www.polizei-der-beruf.de 





Dr. Tessa Traeger
Rechtsanwältin
- Fachanwältin für Miet- u.
Wohnungseigentumsrecht 

- Fachanwältin für
Verkehrsrecht 

- Fachanwältin für
Versicherungsrecht

- Vertragsrecht
Gottenheimer Str. 15  • 79268 Bötzingen
Tel. 07663/9319-0  • Fax 07663/9319-19

kanzlei@traeger-goehler.de  • www.traeger-goehler.de

Willi Göhler
Rechtsanwalt
- Fachanwalt für
Arbeitsrecht

- Fachanwalt für
Familienrecht

- Erbrecht
- Grundstücksrecht

Liebe Kunden, 
ab 5. Mai haben wir wieder

für Sie geöffnet.
Für Terminvereinbarungen sind wir zusätzlich 
am Montag 4. Mai von 8.30 - 12.00 Uhr unter

Telefon 0 76 68 / 3 37 zu erreichen.
Ihre

Haarmoden Silvia Kessler
Wolfshöhle 1, Merdingen 



SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum baldigen zeitnahen Kauf:
Baugrundstück, EFH, DHH, REH, RMH,
Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

Rentnerin sucht 1- bis 2-Zimmer-Wohnung 
Wegen Eigenbedarfskündigung suche ich dringend eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung. 
Ich bin eine 69-jährige aktive Rentnerin, alleinstehend, ohne Haustiere. 
Die Wohnung ist im Idealfall im EG oder 1. - 2. OG, mit Fahrstuhl auch höher möglich. 
Warmmiete bis ca. 530 €.
Ich freue mich über Ihre seriösen Angebote. Eva Bradt, 0160/94694376 



Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Merdingen, Raiffeisen Markt  10.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Do., 07.05. und  02.07. vorl. Termin 



Ludwig Figlestahler Bestattungsdienst

† Überführung / Abholung † Erledigung aller Formalitäten
† Aufgeben der Todesanzeige † Organisation der Beerdigung
† individuelle Betreuung † Tag und Nacht erreichbar

Milchstr. 9, 79206 Breisach-Gündlingen, Tel.: 07668/ 902090, Mobil: 0170 / 2137708


